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Mensch, Natur und Infrastruktur vor den Auswirkungen des Klima-

wandels schützen 
 

 

Antrag der Regierung vom 14. Mai 2019 

 

 

Nichteintreten. 

 

 

Begründung: 

 

Das örtliche Klima wird von den Gegebenheiten, wie der Art und Beschaffenheit des Bodens, der 

Art und Dichte der dort wachsenden Pflanzen sowie von den vorherrschenden Lichtverhältnissen 

und Luftbewegungen massgeblich beeinflusst. Die Regierung teilt dementsprechend die Ansicht 

der Motionäre, dass die Freiraumplanung gerade in städtischen Räumen ein wichtiges Thema zur 

Beeinflussung des Mikroklimas darstellt. 

 

Nach Art. 1 des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt PBG) sind die Ortsplanung 

und somit auch die Freiraumplanung Sache der politischen Gemeinde. Diese legt im ganzen Ge-

meindegebiet Zonen unterschiedlicher Nutzungsart, Nutzungsintensität und Immissions- 

toleranz fest. Sie kann die verfügbaren Zonenarten weiter differenzieren, für ein Gebiet nur be-

stimmte Nutzungen zulassen oder solche gar ausschliessen. Wenn es ein besonderes öffentli-

ches Interesse erfordert, kann das Bauen in konkret bezeichneten Gebieten auch vom vorange-

henden Erlass eines Sondernutzungsplans abhängig gemacht werden (Art. 7 Abs. 1 und 3 PBG). 

Mit dem kommunalen Richtplan und den kommunalen Nutzungsplänen steht den Gemeinden so-

mit das notwendige Instrumentarium zur Sicherstellung einer zweckmässigen und geordneten 

Nutzung des Bodens zur Verfügung – auch zur Sicherung von freiräumlichen Qualitäten. Dem-

entsprechend besteht für die Regierung auch kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf.  

 

Für eine Anpassung des kantonalen Richtplans besteht für die Regierung zumindest kein unmit-

telbarer Handlungsbedarf. Der Richtplan ist indes als dynamisches Instrument konzipiert, der auf-

grund geänderter Verhältnisse und Bedürfnisse jährlich angepasst werden kann. Sollte sich in 

Zukunft ein weiterer überkommunaler Abstimmungsbedarf ergeben, kann eine allfällige Richt-

plananpassung rasch geprüft und umgesetzt werden. 
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